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Landrat besucht  
Ürzig und Kröv

Im Rahmen seiner Besuchsrei-
he war Landrat Andreas Ha-
ckethal in Ürzig und Kröv zu 
Gast.
Bei den Gesprächen mit Bür-
germeistern, Ortsvorstehern, 
Ratsmitgliedern und engagier-
ten Bürgern ging es um aktu-
elle Themen vor Ort, Heraus-
forderungen und Chancen der 
kommunalen Entwicklung. 

„Mir ist der persönliche Aus-
tausch wichtig – nur so kön-
nen wir gemeinsam Lösungen 
finden, die wirklich passen“, 
so Hackethal. 
Der Landrat besucht aktu-
ell jede Gemeinde und jede 
Stadt im Landkreis Bernkastel-
Wittlich. Die Besuche erfolgen 
nach dem Zufallsprinzip, die 
Reihenfolge wird ausgelost.

Ürzig: Landrat Andreas Hackethal mit Ortsbürgermeister Mirko 
Dornbach, Gemeinderatsmitgliedern und engagierten Bürgern.

Kröv: Landrat Andreas Hackethal mit Ortsbürgermeisterin Desire 
Beth, Gemeinderatsmitgliedern und engagierten Bürgern.

Mit Wirkung zum 1. August 
2025 wurde Tobias Weber aus 
Zeltingen-Rachtig zum neu-
en bevollmächtigten Bezirks-
schornsteinfeger für den Kehr-
bezirk Bernkastel-Wittlich III 
bestellt. Er folgt auf Joachim 
Fischer, der in den Ruhestand 
getreten ist.
Der Kehrbezirk um-
fasst die Ortsgemeinden 
Bernkastel-Kues mit den 
Stadtteilen Kues und Wehlen, 
Erden, Thörnich sowie Zeltin-
gen-Rachtig.
Tobias Weber ist unter 0151 

Neuer bevollmächtigter  
Bezirksschornsteinfeger

42813492 oder info@gluecks-
bringer-weber.de zu errei-
chen.

Immer wieder kommt es vor, 
dass an kommunalen aber 
auch privaten Bäumen radi-
kale Rückschnitte vorgenom-
men werden. Häufig werden 
Bäume als zu groß empfun-
den oder es besteht Angst 
vor großen Ästen die poten-
tiell abbrechen könnten. Un-
ter dem Motto „Der Baum 
muss mal in Form gebracht 
werden“ wird dann häufig die 
Motorsäge oder der Hochen-
taster angesetzt und Leitäste 
gekappt. Dadurch entstehen 
große Schnittwunden, durch 
die holzzersetzende Pilze in 
das verbleibende Stammholz 
eindringen können und dann 
in den Folgejahren die Stand-
sicherheit gefährden. Nach 
der Kappung reagieren Bäume 
in der Regel mit einem starken 
Austrieb und bilden Wasser-

schosse, die instabil auf der 
äußeren Rinde sitzend wach-
sen. Dadurch wird die neue 
Krone instabil und bruchemp-
findlich. Um aufzuklären wie 
man kommunale Einzelbäume 
richtig pflegt und schneidet 
fand am 9. September in der 
Kreisverwaltung in Wittlich 
eine Schulung für interessier-
te Bürgermeister und Gemein-
dearbeiter statt. Die vermit-
telten Seminarinhalte stießen 
auf ein großes Interesse und 
führten zu neuen Erkenntnis-
sen der Teilnehmer. Fazit: Wer 
langfristig Bäume gesund er-
halten will sollte regelmäßig, 
aber ohne große Schnittwun-
den, schneiden und mit der 
richtigen Baumartenwahl bei 
der Pflanzung einer perspek-
tivischen Übergröße vorbeu-
gen.

Kappungen beim  
Baumschnitt vermeiden
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Öffentliche Bekanntmachungen und Ausschreibungen 
Diese öffentlichen Bekanntmachungen und Ausschreibungen finden Sie auch im Internet unter https://www.bernkastel-wittlich.de/kreisverwaltung/ 

oeffentliche-bekanntmachungen/ bzw. https://www.bernkastel-wittlich.de/kreisverwaltung/vergaben/.

Sitzung des Kreistages des Land-
kreises Bernkastel-Wittlich

Am Montag, den 06.10.2025, fin-
det um 14:30 Uhr, Kreisverwaltung, 
Großer Sitzungssaal (N 8) in Wittlich 
eine öffentliche und eine nichtöffent-
liche Sitzung des Kreistages des Land-
kreises Bernkastel-Wittlich statt.

TAGESORDNUNG
A. ÖFFENTLICHE SITZUNG:
1.	 Einführung und Verpflichtung 

eines Kreistagsmitglieds
2.	 Einwohnerfragestunde
3.	 Mitteilungen
4.	 Verschmelzung der Hunsrück-Tou-

ristik GmbH mit der Naheland-
Touristik GmbH zur neuen Huns-
rück Nahe Tourismus GmbH zum 
01.01.2026

5.	 Jahresbericht über die Arbeit des 
Kreisseniorenbeirates

6.	 Neubenennung des Anstalts-
beirats der Jugendstrafanstalt 
Wittlich

7.	 Hochwasservorsorgende Gewäs-
serunterhaltung und -entwicklung

	 - Antrag der FWG-Kreistagsfrakti-
on vom 04. Juni 2025

8.	 Übernahme der Schulträgerschaft 
der Erbeskopf-Realschule plus 
Thalfang

9.	 Antrag auf Errichtung einer Fach-
schule Sozialwesen, Fachrichtung 
Sozialpädagogik, an der Berufsbil-
denden Schule Bernkastel-Kues

10.	Anfragen
11.	Verschiedenes

B. NICHTÖFFENTLICHE SITZUNG:
12.	Mitteilungen
13.	Verschiedenes

Wittlich, 25. September 2025
Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich
gez. Andreas Hackethal, Landrat

Öffentliche Bekanntmachung zum 
Zwecke der öffentlichen Zustellung 
gemäß § 1 Abs. 1 Landesverwaltungs-
zustellungsgesetz in Verbindung mit 
§ 10 Abs. 1 Nr. 1 Verwaltungszu-
stellungsgesetz sowie § 1 Abs. 1 der 
Hauptsatzung des Landkreises Bern-
kastel-Wittlich, jeweils in den aktuell 
gültigen Fassungen.

Folgende Person, deren Aufenthalt 
allgemein unbekannt ist, wird be-
nachrichtigt, dass die Kreisverwaltung 
Bernkastel-Wittlich, Fachbereich 12 – 
Jugend und Familie, Kurfürstenstraße 
16, 54516 Wittlich, gegen sie eine zu-
stellungsbedürftige Entscheidung ge-
troffen hat.
Betroffene/r: Martin Bagar, geb. 
29.05.1998
letzte bekannte Anschrift: unbekannt 
Datum und Aktenzeichen des Schrei-
bens: 23.09.2025, Az.: 12-34101-46-
B-008806

Das Schriftstück kann von der/dem 
Betroffenen oder von einer durch sie/
ihn bevollmächtigten Person bei der 
Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich, 
Fachbereich 12 – Jugend und Familie, 
Kurfürstenstraße 16, 54516 Wittlich, 
eingesehen werden. Durch die öf-
fentliche Zustellung werden Fristen 
in Gang gesetzt, nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen. Die Entschei-
dung gilt als zugestellt, wenn seit dem 
Tag dieser Bekanntmachung zwei Wo-
chen vergangen sind. Die Entschei-
dung erlangt Bestandskraft, wenn 
der/die Betroffene nicht innerhalb 
von zwei Wochen nach Zustellung 
schriftlich oder zur Niederschrift bei 
der Kreisverwaltung Bernkastel-Witt-
lich Widerspruch einlegt.

Wittlich, 23.09.2025
Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich
Fachbereich 12 – Jugend und Familie
Kurfürstenstraße 16
54516 Wittlich
Im Auftrag
gez. Manuela Neithöfer

Öffentliche Bekanntmachung des 
Zweckverbandes „Überbetriebliches 
Ausbildungszentrum Wittlich“

Die Verbandsversammlung des 
Zweckverbandes „Überbetriebliches 
Ausbildungszentrum Wittlich“ hat in 
ihrer Sitzung am 11. Dezember 2024 
den Jahresabschluss zum 31.12.2023 
festgestellt und dem Verbandsvorste-
her sowie den Geschäftsführern für 
das Wirtschaftsjahr 2023 Entlastung 
erteilt. Die Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft Dornbach GmbH, Koblenz, hat 
den uneingeschränkten Bestätigungs-
vermerk erteilt. Der Jahresabschluss 
2023, Lagebericht sowie Bestäti-
gungsvermerk liegen an sieben Werk-
tagen (Arbeitstagen) nach dieser Be-
kanntmachung im Überbetrieblichen 
Ausbildungszentrum in Wittlich, Max-
Planck-Straße 1, Verwaltung, Raum N 
2.5 öffentlich aus. 

54516 Wittlich, 19.09.2025
Zweckverband Überbetriebliches 
Ausbildungszentrum Wittlich 

Zweckvereinbarung zwischen dem 
Landkreis Trier-Saarburg, dem Land-
kreis Bernkastel-Wittlich, dem Nati-
onalparklandkreis Birkenfeld, dem 
Eifelkreis Bitburg-Prüm, dem Land-
kreis Vulkaneifel und der Stadt Trier 
zur erstmaligen Errichtung und Inbe-
triebsetzung des Neubaus der Integ-
rierten Leitstelle Trier (ZV ILtS)

Zwischen dem Landkreis Trier-Saar-
burg, vertreten durch den Landrat 
Stefan Metzdorf, Willy-Brandt-Platz 
1, 54290 Trier, (auch als Rettungs-
dienstbehörde nach § 4 Abs. 2 Rett-

DG Rheinland-Pfalz), dem Landkreis 
Bernkastel-Wittlich, vertreten durch 
den Landrat Andreas Hackethal, Kur-
fürstenstr. 16, 54516 Wittlich, dem 
Nationalparklandkreis Birkenfeld, 
vertreten durch den Landrat Miro-
slaw Kowalski, Schneewiesenstra-
ße 25, 55765 Birkenfeld, dem Eifel-
kreis Bitburg-Prüm, vertreten durch 
den Landrat Andreas Kruppert, Trie-
rer Str. 1, 54634 Bitburg, dem Land-
kreis Vulkaneifel, vertreten durch die 
Landrätin Julia Gieseking, Mainzer Str. 
25, 54550 Daun und der Stadt Trier, 
vertreten durch den Oberbürgermei-
ster Wolfram Leibe, Am Augustiner-
hof, 54290 Trier (auch als Bauherrin 
und Eigentümerin) im Folgenden „die 
Vertragsparteien“ genannt, schließen 
die Träger des Rettungsdienstes für 
den Rettungsdienstbereich Trier ge-
mäß § 3 Abs. 1 und 2 des Rettungs-
dienstgesetzes Rheinland-Pfalz (Rett-
DG RLP) vom 22.04.1991 (GVBl. S. 
217), zuletzt geändert durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 11.02.2020 (GVBl. 
S. 33) i.V.m. §§ 12 und 13 des Lan-
desgesetzes über die kommunale Zu-
sammenarbeit (KomZG) vom 22. De-
zember 1982 (GVBl. S. 476), zuletzt 
geändert durch Artikel 14 des Ge-
setzes vom 02.03.2017 (GVBl. S. 21) 
folgende Zweckvereinbarung zur erst-
maligen Errichtung und Inbetriebnah-
me des Neubaus der Integrierten Leit-
stelle Trier. 

Präambel

Die Errichtung des Neubaus der Inte-
grierten Leitstelle für den Rettungs-
dienstbereich Trier (ILtS) ist eine not-
wendige Voraussetzung, um einen 
zeitgemäßen und den gesetzlichen Er-
fordernissen entsprechenden Betrieb 
des Rettungsdienstes gewährleisten 
zu können. Der Rettungsdienstbe-
reich Trier erstreckt sich über das Ge-
biet des Landkreises Trier-Saarburg, 
des Landkreises Bernkastel-Wittlich, 
des Nationalparklandkreises Birken-
feld, des Eifelkreises Bitburg-Prüm, 
des Landkreises Vulkaneifel und der 
Stadt Trier. Zuständige Behörde für 
den Rettungsdienst (Rettungsdienst-
behörde) gem. § 4 Abs. 2 RettDG RLP 
ist die Kreisverwaltung Trier-Saarburg. 
Die Errichtung des Neubaus erfolgt 
auf dem Gelände der Stadt Trier. Der 
Neubau der ILtS ist Teilprojekt der Ge-
samtmaßnahme Neubau Hauptfeu-
erwache, Rettungswache und Inte-
grierte Leitstelle Trier.

I. Ziele

§ 1 Gegenstand der Zweckvereinba-
rung
(1) Zwischen den zuständigen Ver-
tragsparteien besteht Einigkeit darü-
ber, dass die Stadt Trier die Bauaus-
führung der ILtS gemäß den in dieser 
Vereinbarung getroffenen Bestim-

mungen durchführt. Die Stadt Trier 
ist Bauherrin und Eigentümerin des 
Grundstücks auf dem das Gebäude 
errichtet wird.
(2) Die Bestimmungen zur Baupla-
nung regelt § 2, die der Errichtung § 3.

§ 2 Bauplanung
(1) Grundlage der Bauausführung 
der ILtS sind die Ergebnisse der die-
ser Vereinbarung vorausgegangenen 
Planungsvereinbarung („Vereinba-
rung zur Planung der ILtS Trier“), die 
zwischen den Vertragsparteien ge-
schlossen wurde. Über Änderungen 
in der Bauausführung gegenüber dem 
Ergebnis der Planungsvereinbarung 
entscheiden die Vertragschließenden 
nach vorheriger Beratung in der Steu-
erungsgruppe nach Maßgabe von § 5. 
(2) Die Planungsphase endet mit der 
Übergabe der HU Bau an die Ret-
tungsdienstbehörde. 
(3) Die Bauplanung ist so auszurich-
ten, dass im Bedarfsfall eine Erweite-
rung der ILtS möglich ist.

§ 3 Erstmalige Errichtung
(1) Die erstmalige Errichtung umfasst 
alle Maßnahmen, die zur Errichtung 
eines eigenständigen und funktio-
nalen Leitstellengebäudes auf dem 
Gelände der Stadt Trier erforderlich 
sind. Synergien mit dem Neubau der 
Hauptfeuerwache der Stadt Trier sind 
mit einzubeziehen, sofern die Eigen-
ständigkeit des Leitstellengebäudes 
dadurch nicht beeinträchtigt wird. 
(2) Die erstmalige Errichtung erfolgt 
auf Grundlage der Bauplanungen ge-
mäß § 2 dieser Vereinbarung und um-
fasst die Leistungsphasen 4-9 gemäß 
HOAI. 
(3) Die Bauüberwachung kann von der 
Bauherrin ganz oder in Teilen an ent-
sprechende Dritte übertragen wer-
den.
(4) Die erstmalige Errichtung endet 
nach der Abnahme der unter Abs. 1 
beschriebenen Bauleistungen und der 
entsprechenden Feststellung der Ret-
tungsdienstbehörde, dass die Leitstel-
le in Betrieb genommen werden kann. 
Es schließt sich die Betriebsphase an.

§ 4 Integration Leitstellentechnik
Die Maßnahmen zur Konzeption 
und Ausstattung der durch das Land 
Rheinland-Pfalz zu finanzierenden 
Leitstellentechnik (z.B. Informations- 
und Kommunikationstechnik, Ser-
vertechnik gemäß Schnittstellenliste 
Leitstellentechnik) werden direkt zwi-
schen Rettungsdienstbehörde und 
Stadt Trier mit dem Land abgestimmt 
und sind nicht Gegenstand dieser 
Zweckvereinbarung. 

II. Organisation / Gremien 

§ 5 Steuerungsgruppe „Vertretung der 
Kostenträger“
(1) Durch die Vertragsparteien wird 
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eine Steuerungsgruppe „Vertretung 
der kostentragenden Gebietskörper-
schaften im Rettungsdienstbereich 
Trier“ (kurz „Vertretung der Kostenträ-
ger“) mit Beteiligung des zuständigen 
Ministeriums eingerichtet. Aufgaben 
der Steuerungsgruppe sind insbeson-
dere:
1. die Überwachung der Finanzierung 
der Bauausführung, 
2. die Erörterung bei etwaig auftre-
tenden grundlegenden Änderungen 
oder Abweichungen in der Bauaus-
führung gegenüber der Ursprungspla-
nung,
3. die Kommunikation mit den Ver-
tragsparteien und der in Absatz 3 ge-
nannten Organisation, auch zur Her-
beiführung notwendiger Beschlüsse 
der Vertragsparteien,
4. die Koordination der Aufgaben zur 
Sicherstellung der Finanzierung mit 
den jeweiligen Vertragsparteien,
5. die Funktion als Ansprechpartner 
der Projektgruppe „Neubau ILtS“, 
6. das Hinwirken auf die einvernehm-
liche Festlegung eines Kostenrahmens 
unter Berücksichtigung aller einschlä-
gigen Normen und der arbeitsschutz-
rechtlichen Vorgaben.
(2) Die Geschäftsführung der Steu-
erungsgruppe obliegt der Rettungs-
dienstbehörde.
(3) Die Steuerungsgruppe setzt sich 
zusammen aus je einer Vertretung 
der einzelnen Vertragsparteien, so-
wie in beratender Funktion einer Ver-
tretung der Sanitätsorganisation, die 
Mitträger gem. § 7 Abs. 6 Nr. 1 Rett-
DG RLP ist. Alle Vertretenden der Ver-
tragsparteien sind in gleichem Maße 
stimmberechtigt. 
(4) Beschlüsse der Steuerungsgruppe 
sind im Einvernehmen zu treffen. Die 
Steuerungsgruppe ist beschlussfähig, 
wenn mindestens 2/3 der stimmbe-
rechtigten Mitglieder vertreten sind.
(5) Sitzungen der Steuerungsgruppe 
finden auf Einladung der Rettungs-
dienstbehörde statt. Die Rettungs-
dienstbehörde soll sich dabei nach 
dem Projektfortschritt richten, es sei 
denn, eine Vertragspartei bittet um 
die Einberufung einer Sitzung. Sie 
ist auf Verlangen jedes Gruppenmit-
gliedes binnen einer Frist von höch-
stens 4 Wochen einzuberufen. Eine 
Verkürzung der Frist ist nur einstim-
mig möglich. Sitzungen können in Prä-
senz, per Videokonferenz oder hybrid 
stattfinden und sind in jeder Form be-
schlussfähig.

§ 6 Projektgruppe „Neubau ILtS“
(1) Die Bauherrin richtet eine Projekt-
gruppe „Neubau ILtS“ ein, die beim 
Amt für Brand-, Zivilschutz und Ret-
tungsdienst (Amt 37) angesiedelt 
wird. Die Projektgruppe koordiniert 
die Bauplanung und Bauausführung. 
Zur Umsetzung des Projektes „Neu-
bau ILtS“ hat die Stadt Trier eine auf 
die Dauer des Projektes befristete 
Stelle VZÄ 1,0 im 3. Einstiegsamt ein-
gerichtet. Die Personal- und Sachko-
sten werden anteilmäßig von den Ver-
tragsparteien getragen. 
(2) Die Leitung der Projektgruppe hat 
der Leiter der Stabsstelle für den Neu-
bau im Amt für Brand-, Zivilschutz und 

Rettungsdienst der Stadt Trier inne.

III. Informationsfluss und Mitbestim-
mung

§ 7 Information und Beteiligung der 
Vertragsparteien
(1) Die Stadt Trier als Bauherrin ist 
verpflichtet, die Kreisverwaltung Tri-
er-Saarburg als Rettungsdienstbehör-
de regelmäßig über den Sachstand 
der erstmaligen Errichtung in den we-
sentlichen Punkten zu informieren. 
Darüber hinaus ist der Leiter der Pro-
jektgruppe „Neubau ILtS“ der Kreis-
verwaltung Trier-Saarburg auf Verlan-
gen zur Auskunft über den Sachstand 
verpflichtet.
(2) Die Kreisverwaltung Trier-Saarburg 
als Rettungsdienstbehörde erteilt den 
übrigen Vertragsparteien auf deren 
Verlangen Auskunft über den Sach-
stand der erstmaligen Errichtung.

§ 8 Einrichtung der ILtS
(1) Die Stadt Trier koordiniert die Ar-
beitsplatzgestaltung und -einrichtung 
der ILtS mit allen gem. § 7 Abs. 6 Rett-
DG RLP beteiligten Trägern der ILtS. 
Insbesondere sind die Erfahrungen 
aus dem Interimsbetrieb, sowie die 
Belange der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter und die Belange des Ar-
beits- und Gesundheitsschutzes bei 
der Arbeitsplatzgestaltung mit einzu-
beziehen.
(2) Die Projektgruppe „Neubau ILtS“ 
übernimmt die diesbezüglich notwen-
dige Abstimmung und Steuerung.
(3) Zwei Dispositionsarbeitsplätze der 
ILtS werden für die Aufgaben der Feu-
erwehreinsatzzentrale Trier (FEZ) zur 
Verfügung gestellt. Die Kosten für 
die zusätzlichen Funktionalitäten für 
die Zwecke der FEZ werden von den 
Vertragsparteien übernommen. Im 
Gegenzug unterstützt die Stadt Tri-
er mit ihrer FEZ in besonderen Lagen 
die ILtS. 

IV. Finanzierung

§ 9 Kostenbudget / Mittelbewirtschaf-
tung
(1) Die Errichtung des Neubaus der 
ILtS erfolgt auf dem Gelände der Stadt 
Trier. Die Stadt Trier stellt für diese 
Zwecke unentgeltlich ein Grundstück 
zur Verfügung. 
(2) Das Gebäude der neu errichteten 
ILtS wird Eigentum der Stadt Trier. Die 
Finanzierung des Baus der ILtS erfolgt 
gem. §§ 7 und 11 RettDG RLP durch 
die Vertragsparteien.
(3) Die Stadt Trier als Bauherrin tritt 
für die Kosten in Vorlage und stellt die 
erforderlichen Mittel in ihren Haus-
halt ein. Sie bewirtschaftet die Mit-
tel und stellt der Kreisverwaltung 
Trier-Saarburg als Rettungsdienstbe-
hörde die Leistungen gem. § 11 und § 
12 dieser Vereinbarung in Rechnung. 
Hierbei werden eingegangene Zuwen-
dungen separat ausgewiesen.
(4) Die Stadt Trier legt der Kreisver-
waltung Trier-Saarburg als Rettungs-
dienstbehörde quartalsweise eine 
Übersicht über die im Abrechnungs-
zeitraum geleisteten Kosten und ein-
gegangenen Zuwendungen vor. Auf § 

99 GemO (Vorläufige Haushaltsfüh-
rung) wird verwiesen. Die Rettungs-
dienstbehörde erstattet die geprüften 
Kosten innerhalb von 8 Wochen an 
die Stadt Trier. Erfolgt die Erstattung 
nicht innerhalb von 8 Wochen so ist 
der zu erstattende Betrag mit einem 
Zinssatz von 5 Prozentpunkten über 
dem Basiszinssatz zu verzinsen. Die 
Rettungsdienstbehörde fordert die 
anteiligen Kostenanteile von den üb-
rigen Vertragsparteien an. In diesem 
Verhältnis gelten die Sätze 2 und 3 
entsprechend. 
(5) Die Stadt Trier macht bei diesem 
Vorhaben keine weiteren Zinsen gel-
tend, die durch die Vorfinanzierung 
der in dem Projekt anfallenden Kosten 
bis zur Erstattung durch die Vertrags-
parteien anfallen (Vorfinanzierungs-
kosten). Die Vertragsparteien erklären 
Ihrerseits, bei künftigen Vorhaben die 
gem. §11 Abs. 3 RettDG RLP von den 
Vertragsparteien gemeinsam zu finan-
zieren sind, ebenfalls keine Vorfinan-
zierungskosten geltend zu machen.

§ 10 Laufende Kontrolle
Die laufende Kontrolle wird durch das 
Interne Kontrollsystem (IKS) der Stadt 
Trier, insbesondere durch das Rech-
nungsprüfungsamt gewährleistet. 
Hiervon unberührt bleibt jedoch das 
Recht der zuständigen Behörde für 
den Rettungsdienst, sämtliche Aus-
schreibungs-, Vertrags- und Rech-
nungsunterlagen einzusehen und 
gegebenenfalls eigene Prüfungshand-
lungen sowie eine abschließende End-
prüfung vorzunehmen.

§ 11 Kostenverteilung
(1) Die Kostenverteilung erfolgt 
grundsätzlich gemäß § 9 Abs. 3 und 
4 dieser Vereinbarung. Davon abwei-
chend werden nachstehende Kosten 
wie folgt verteilt:
- allgemeine Herstellungskosten über 
prozentuale Anteile der Nutzflächen 
(Hauptfeuerwache, Rettungswache, 
ILtS), welche als Anlage diesem Ver-
trag beigefügt ist 
- gebäudespezifische Herstellungsko-
sten über die prozentualen Anteile 
der Nutzflächen für Feuerwehr und 
Rettungsdienst; für die Integrierte 
Leitstelle zu 100% auf die ILtS 
- funktionsspezifische Kosten zu 100% 
der Funktion zugeordnet
(2) Zur Ermittlung des Verteilungs-
schlüssels wird die zum Baubeschluss 
für den Finanzausgleich maßge-
bende gültige Einwohnerzahl, hier der 
30.06.2023 herangezogen.

§ 12 Nachtragsverfahren
(1) Die Stadt Trier als Bauherrin ver-
pflichtet sich, auftretende Kosten-
steigerungen im Projektbudget den 
Vertragsparteien unter Angabe der 
Gründe mitzuteilen.
(2) Sollte im Verlauf der Bauausfüh-
rung festgestellt werden, dass das 
vereinbarte Projektbudget (Basis ist 
die Kostenberechnung der HU Bau) 
nicht ausreicht, ist das weitere Vor-
gehen mit den Vertragsparteien abzu-
stimmen. 

V. Weitere Festlegungen

§ 13 Nutzungsdauer und Kostenrück-
erstattung
Wenn innerhalb eines Zeitraums von 
30 Jahren ab Inbetriebnahme der 
ILtS das Gebäude nicht mehr als ILtS 
verwendet wird, verpflichtet sich die 
Stadt Trier den an der Finanzierung 
beteiligten Vertragsparteien den von 
Ihnen erbrachten gesetzlichen Finan-
zierungsbeitrag anteilig zurück zu er-
statten. Der Restwert reduziert sich 
um 1/30 jährlich. Nach Ablauf der 30 
Jahre besteht keine Rückerstattungs-
pflicht der Stadt Trier. Eine Rücker-
stattung wird nicht gewährt, für den 
Fall, dass die ILtS aufgrund einer ge-
setzlichen Änderung oder ohne Ver-
schulden der Stadt Trier aus den 
Räumlichkeiten des jetzigen Neubaus 
abgezogen wird.

VI. Schlussbestimmungen 
§ 14 Laufzeit und Kündigung 
(1) Wird die Zweckvereinbarung ge-
kündigt oder einvernehmlich aufge-
löst, ist dies gem. § 12 Abs. 2 Satz 2 
KomZG unverzüglich der untersten ge-
meinsamen Aufsichtsbehörde durch 
die Stadt Trier anzuzeigen. Bestehen-
de Verbindlichkeiten und Verpflich-
tungen aus dieser Zweckvereinba-
rung werden durch die Stadt Trier als 
Beauftragte abgewickelt. Hierdurch 
entstehende Aufwendungen werden 
nach Maßgabe des § 11 dieser Zweck-
vereinbarung aufgeteilt. Die unterste 
gemeinsame Aufsichtsbehörde der 
kommunalen Vertragsparteien trifft 
die notwendigen Bestimmungen, so-
fern nach einer Aufhebung oder Kün-
digung der Zweckvereinbarung ergän-
zende Regelungen erforderlich sind 
und sich die Vertragsparteien inso-
weit nicht einigen.
(2) Eine Aufhebung der Vereinbarung 
im gegenseitigen Einvernehmen aller 
Vertragsparteien ist jederzeit möglich. 
Eine Erstattungspflicht nach § 13 die-
ser Zweckvereinbarung entfällt in die-
sem Fall. 

§ 15 Genehmigung
(1) Der Abschluss und die Änderung 
der Zweckvereinbarung bedürfen 
gem. § 12 Abs. 2 Satz 1 KomZG der Ge-
nehmigung der Aufsichts- und Dienst-
leistungsdirektion mit Sitz in Trier als 
unterste gemeinsame Aufsichtsbe-
hörde. Genehmigungen nach § 12 
Abs. 2 Satz 1 KomZG werden für alle 
Vertragsparteien gemeinsam durch 
die zuständige Rettungsdienstbehör-
de und die Stadt Trier beantragt.
(2) Die zuständige Rettungsdienstbe-
hörde und die Stadt Trier werden von 
allen Vertragsparteien bevollmäch-
tigt, die vorgenannte Genehmigung 
einzuholen.

§ 16 Bekanntmachung und Inkrafttre-
ten
Jede Vertragspartei macht diese 
Zweckvereinbarung und ggf. ihre Än-
derung oder Aufhebung nach der für 
ihn geltenden Regelung auf eigene 
Kosten öffentlich bekannt. Die Zweck-
vereinbarung tritt am Tag nach der 
letzten öffentlichen Bekanntmachung 
in Kraft.
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Verantwortlich für den Inhalt der Kreisnachrichten:

Kreisverwaltung Bernkastel-Witt lich

Postf ach 1420, 54504 Witt lich

Ansprechpartner: 

Mike-D. Winter, Tel.: 06571 14-2205

E-Mail: Kreisnachrichten@Bernkastel-Witt lich.de

Stellenausschreibung
Die Kreisverwaltung Bernkastel-Witt lich als kundenorien-
ti ert, innovati v und wirtschaft lich handelndes Dienstleis-
tungsunternehmen bietet folgende Stelle an:

Sachbearbeiter 
Zentrale Vergabestelle, Datenschutz 

und Versicherungen (m/w/d)
im Fachbereich 02 - Team Organisati on -

Beschäft igungsumfang 80 - 100 %, A 11 LBesG/EG 9c TVöD, 
unbefristet

Die vollständigen Stellenausschreibung fi nden 
Sie unter www.stellen.bernkastel-witt lich.de. 
Bitt e nutzen Sie für Ihre Bewerbung ausschließ-
lich das Bewerberportal.

§ 17 Salvatorische Klausel 
(1) Sollte eine Besti mmung dieser 
Vereinbarung unwirksam sein oder 
werden, so berührt dies nicht die 
Wirksamkeit der übrigen in dieser 
Vereinbarung enthaltenen Besti m-
mungen. 
(2) Sofern die unwirksame Besti m-
mung nicht ersatzlos entf allen kann, 
verpfl ichten sich die Vertragsparteien, 
die unwirksame Besti mmung durch 
eine solche zu ersetzen, die der be-
absichti gten Zielsetzung am nächsten 
kommt. Dieses gilt entsprechend, so-
weit sich die Vereinbarung als lücken-
haft  erweist.
(3) Kündigungen, Änderungen, Ergän-
zungen und ggf. die Aufh ebung die-
ser Zweckvereinbarung bedürfen der 
Schrift form. Dies gilt ebenso für eine 
Änderung dieser Schrift formklausel.
(4) Diese Vereinbarung wird sieben-
fach gleichlautend ausgeferti gt. Jede 
Vertragspartei und die zuständige 
Aufsichtsbehörde erhalten eine Aus-
ferti gung.

Anlage: 
Flächenverteilung Neubau Hauptf eu-
erwache mit Rett ungswache und Inte-
grierter Leitstelle

Der Stadtrat der Stadt Trier hat den er-
forderlichen Beschluss am 17.09.2024 
gefasst.
Trier, 16.04.2025
Wolfram Leibe, Oberbürgermeister

Der Kreistag des Landkreises Trier-
Saarburg hat den erforderlichen Be-
schluss am 16.09.2024 gefasst.
Trier, 21.03.2025
Stefan Metzdorf, Landrat

Der Kreistag des Landkreises Bernka-
stel-Witt lich hat den erforderlichen 
Beschluss am 16.12.2024 gefasst.
Witt lich, 21.07.2025
Andreas Hackethal, Landrat

Der Kreistag des Nati onalparkland-
kreises Birkenfeld hat den erforder-
lichen Beschluss am 23.09.2024 ge-
fasst.
Birkenfeld, 24.07.2025

Miroslaw Kowalski, Landrat

Der Kreistag des Eifelkreises 
Bitburg-Prüm hat den erforderlichen 
Beschluss am 16.09.2024 gefasst.
Bitburg, 13.08.2025
Andreas Kruppert, Landrat

Der Kreistag des Landkreises Vul-
kaneifel hat den erforderlichen Be-
schluss am 16.12.2024 gefasst.
Daun, 26.08.2025
Julia Gieseking, Landräti n

Anlage:
Flächenverteilung Neubau Hauptf eu-
erwache mit Rett ungswache und Inte-
grierter Leitstelle

Bereich Brandschutz
Gesamtf läche (gerundet) 9.155 m²
Prozentualer Anteil 54,63%

Bereich Rett ungsdienst
Gesamtf läche (gerundet) 3.650 m²
Prozentualer Anteil 21,78%

Bereich Integrierte Leitstelle
Gesamtf läche (gerundet) 3.953 m²
Prozentualer Anteil 23,59%

Bereich Gesamt
Gesamtf läche (gerundet) 16.764 m²
Prozentualer Anteil 100%

Die vorstehende Zweckvereinbarung 
zwischen dem Landkreis Trier-Saar-
burg, dem Landkreis Bernkastel-Witt -
lich, dem Nati onalparklandkreis Bir-
kenfeld, dem Eifelkreis Bitburg-Prüm, 
dem Landkreis Vulkaneifel und der 
Stadt Trier zur Einrichtung und Inbe-
triebsetzung des Neubaus der Inte-
grierten Leitstelle Trier wird hiermit 
gem. § 12 Abs. 2 des Landesgesetzes 
über die kommunale Zusammenar-
beit (KomZG) genehmigt.

Aufsichts- und 
Dienstleistungsdirekti on
Az.: 17 06-3 – LK TR ILS/21
Trier, den 16.09.2025
Marti n Schulte

Bekanntmachung nach dem Grundstückverkehrsgesetz

Über die Genehmigung zur Veräußerung nachstehender Grundstücke ist nach 
dem Grundstückverkehrsgesetz zu entscheiden:

GEMARKUNG: DISTRIKT: WIRTSCHAFTSART: GRÖSSE
================================================================
Filzen Am Steingraben Landwirtschaft sfl äche 0,3139 ha
Filzen Am Steingraben Landwirtschaft sfl äche 0,2730 ha
Filzen Am Steingraben Landwirtschaft sfl äche 0,2236 ha
Heidenburg In Wollmerswies Landwirtschaft s-, Wald-,
  Wasser-, Verkehrs- und 
  Erholungsfl äche 3,0227 ha

Landwirte/Forstwirte, die zur Aufstockung ihres Betriebes am Erwerb des(r) 
Grundstücks(e) interessiert sind, werden gebeten, dies der Unteren Landwirt-
schaft sbehörde bei der Kreisverwaltung Bernkastel-Witt lich, Kurfürstenstraße 
16, 54516 Witt lich, bis spätestens 10.10.2025 schrift lich mitzuteilen. Ansprech-
partner: Stefanie Krieger (Telefon: 06571 14-2418, E-Mail: Stefanie.Krieger@
Bernkastel-Witt lich.de) oder Sina Völker (Telefon: 06571 14-2091, E-Mail: Sina.
Voelker@Bernkastel-Witt lich.de)

Vom 1. November 2025 bis 26. 
Januar 2026 bleibt die Stadt- 
und Kreisergänzungsbüche-
rei Witt lich wegen umfang-
reicher Renovierungsarbeiten 
geschlossen. 
Ausleihen und Verlänge-
rungen werden ab Oktober 
deshalb automati sch bis Ende 
Januar 2026 verbucht. Der 
Rückgabekasten wird dann 
ebenfalls geschlossen und vo-
raussichtlich ab dem 2. Januar 
2026 wieder geöff net.

Stadt- und Kreisergänzungs-
bücherei Witt lich schließt 

In der Schließzeit können fes-
te Medienboxen und Klassen-
sätze für Kitas und Schulen 
bestellt und nach Terminver-
einbarung im Foyer abgeholt 
werden. Ausgenommen ist 
die zweite Novemberwoche, 
in der eine Server-Umstellung 
durchgeführt wird.
Die Onleihe und andere On-
line-Dienste sind - abgesehen 
von der zweiten November-
woche - trotz Renovierungsar-
beiten verfügbar.


